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§38 Abs. 1 und, soweit die Mannschaft vertragsmäßig am Ge-

winne betheiligt ist, der §1Abf. 2. »

§136.SoweitimAuslandenachdendortigenGesetzeneme
Verlautbarung des Dienstvertrags oder der Beendigung des Dienst—
verhältnisses für die Mannschaft deutscher Schiffe vor der aus—

ländischen Behörde erfolgen muß, kann der Reichskanzler bestimmen,
daß die An- und Abmusterung vor dem Seemannsamte (88 13, 18)
durch einen von diesem in die Musterrolle einzutragenden Hinweis

auf die Verlautbarung vor der ausländischen Behörde ersetzt wel-
den darf.

§ 137. (110.] Dieses Gesetz tritt am 1. April 1903 in Kraft.

Die Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 tritt mit dem-

selben Tage außer Kraft.
§ 138. Wenn in anderen Gesetzen auf Vorschriften verwiesen

wird, welche durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt sind, so treten
die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an deren Stelle.

XX2

Gesetz, betreffend die Verpflichtung der Kauffahrtei-

schiffe zur Mitnahme heimzuschaffender Seeleute.

Vom 2. Juni 1902. (REl 212.)

§ 1. Jedes deutsche Kauffahrteischiff, welches von einem außer-
deutschen Hafen nach einem deutschen Hafen oder nach einem Hafen
des Kanals, Großbritanniens, des Sundes oder des Kattegats oder
nach einem außerdeutschen Hafen der Nordsee oder der Ostsee be-
stimmt ist, ist verpflichtet, deutsche Seeleute, welche außerhalb des
Reichsgebiets sich in hülfsbedürftigem Zustande befinden oder wegen
einer nach den Reichsgesetzen strafbaren Handlung an die heimischen

Behörden abgeliefert werden sollen, behufs ihrer Zurückbeförderung
nach Deutschland auf schriftliche Anweisung des Seemannsamts
gegen eine Entschädigung (8 5) nach seinem Bestimmungshafen
mitzunehmen. Das Gleiche gilt, wenn das Schiff nach einem anderen
außerdeutschen Hafen bestimmt ist, von welchem aus die Weiter-
beförderung nach einem der vorbezeichneten Häfen erfolgen kann-
Deutsche Häfen im Sinne dieses Absatzes sind nur die Häfen des

Reichsgebiets.
In Ansehung ausländischer Seeleute, welche unmittelbar nach

einem Dienste auf einem deutschen Kauffahrteischiff außerhalb des
Reichsgebiets sich in einem hülfsbedürftigen Zustande befinden, liegt
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den nach deren Heimathslande bestimmten deutschen Kauffahrtei-
schiffen eine gleiche Verpflichtung ob.

Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen kann der Kapitän vom
eemannsamte zwangsweise angehalten werden.

82. Bieten mehrere Schiffe Gelegenheit zur Mitnahme, so
sind die zu befördernden Seeleute durch das Seemannsamt nach

Verhältniß der Größe der Schiffe und der Zahl ihrer Mannschaften
auf die einzelnen Schiffe zu vertheilen.

§ 3. Die Mitnahme kann verweigert werden:
1. wenn und soweit an Bord kein angemessener Platz für die

Mitzunehmenden vorhanden ist;
2. wenn der Mitzunehmende bettlägerig krank oder mit einer

die Gesundheit oder Sicherheit der an Bord befindlichen Per-

sonen gefährdenden geschlechtlichen oder sonstigen Krankheit be-
haftet ist;

3. wenn und soweit die Zahl der Mitzunehmenden bei Hülfs-

bedürftigen ein Viertel, bei Straffälligen ein Sechstel der
Schiffsmannschaft übersteigt, oder mehr als ein Straffälliger

mitgenommen werden soll;
4. wenn die Mitnahme nicht mindestens zwei Tage vor dem

Zeitpunkte verlangt wird, an welchem das Schiff zum Abgehen

fertig ist;
5. wenn der Hafen von einer deutschen Dampferlinie, die zur

Mitnahme vertragsmäßig verpflichtet ist, auf der Heimreise
nach Deutschland in regelmäßiger Fahrt angelaufen wird.
Die Entscheidung über den Grund der Weigerung steht dem

Seemannsamte zu. «

§ 4. Während der Reise erhält der wegen Hülfsbedürftigkeit
Mitgenommene seiner Stellung entsprechend (§ 5) Kost und Logis
von Seiten des Schiffes.

Der wegen einer strafbaren Handlung Mitgenommene ist nach
den vom Seemannsamte zu ertheilenden Weisungen zu behandeln.

ie Bewachung liegt dem Kapitän ob, sofern nicht ein besonderer
egleiter mitgegeben wird.

Der Mitgenommene ist der Disziplinargewalt des Kapitäns
unterworfen.
 8§5. Als Entschädigung (8 1) ist, in Ermangelung einer ander-

weitigen Vereinbarung, zu zahlen
a) bei Mitnahme Hülfsbedürftiger für jeden Tag des Aufent-

halts an Bord:

1. für einen Kapitän oder einen Schiffsoffizier 3 Mark auf

Segelschiffen und 6 Mark auf Dampfschiffen;
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2. für jeden anderen Seemann 1,50 Mark auf Segelschiffen
und 3 Mark auf Dampfschiffen; "

b) bei Mitnahme Straffälliger der gewöhnliche Ueberfahrtspreis
oder, falls ein solcher nicht zu ermitteln ist, das Doppelte der

für die Mitnahme Hülfsbedürftiger aufgestellten Sätze und
außerdem, wenn ein besonderer Begleiter nicht mitgegeben wird,
eine angemessene von dem anweisenden Seemannsamte (5 1.
vorläufig festzusetzende Vergütung für die Bewachung. Für
die Bemessung dieser Vergütung kann der Bundesrath be-

stimmte Sätze aufstellen.
§ 6. Die Entschädigung wird im Bestimmungshafen durch das

Seemannsamt gegen Auslieferung der wegen Mitnahme ertheilten

Anweisung (8 1) für Rechnung des Reichs ausgezahlt.
§ 7. Der wegen Hülfsbedürftigkeit Mitgenommene haftet für

die durch die Zurückbeförderung verursachten Aufwendungen.
Die Vorschriften, welche den Rheder oder andere Personen

zur Erstattung solcher Aufwendungen verpflichten, werden durch
dieses Gesetz nicht berührt. .

Bei Mitnahme eines Straffälligen bleibt dem Reiche der Rück-
griff an den Bundesstaat vorbehalten, dessen Behörden der Mit-
genommene zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung zugeführt
wird.

§ 8. Wer sich der Erfüllung einer ihm nach § 1 obliegenden
Verpflichtung entzieht, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertund-
fünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Für die Festsetzung der Strafe
und für das weitere Verfahren kommen die in den 88 5, 122 bi

125 der Seemannsordnung enthaltenen Vorschriften zur Anwendung-

§ 9. Dieses Gesetz tritt am 1. April 1903 in Kraft. An

demselben Tage tritt das Gesetz, betreffend die Verpflichtung deut-
scher Kauffahrteischiffe zur Mitnahme hülfsbedürftiger Seeleute,
vom 27. Dezember 1872 (Rel S. 432) außer Kraft.

8 10. Soweit in anderen Gesetzen auf Vorschriften des Ge-

setzes, betreffend die Verpflichtung deutscher Kauffahrteischiffe zur
Mitnahme hülfsbedürftiger Seeleute, vom 27. Dezember 1872 vel-
wiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes
an deren Stelle.
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